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Art. 1 Geltungsbereich 

(1) Die FFHS ist bestrebt, in ihren Dokumenten eine geschlechtsneutrale Formulierung zu 
verwenden. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wird grundsätzlich die männliche Form 
verwendet. Selbstverständlich sind dabei immer alle Geschlechter gemeint. 

(2) Die vorliegende Studienordnung ist von der Studiengangsleitung des Master-
Studiengang Business Administration der Fernfachhochschule Schweiz erstellt worden. 

(3) Sie gilt für den Master-Studiengang Business Administration, mit Vertiefung in 
Innovation Management und Vertiefung Sustainability and Circular Innovation.  

(4) Sie basiert auf der Rahmenordnung und dem Prüfungsreglement der Fernfachhochschule 
Schweiz und regelt in Ergänzung dazu die Studiengangsspezifika.  

(5) Sie wird jeweils neuen Gegebenheiten (z. B. Aktualisierung des Curriculums) angepasst 
und durch eine modifizierte Studienordnung ersetzt. 

 
 

Art. 2 Studienziel 

(1) Der Master-Studiengang Business Administration ist primär auf die Vermittlung von 
fachlichen, akademisch-wissenschaftlichen Fähigkeiten aufbauend auf einem 
Bachelorstudium ausgerichtet. Er orientiert sich an den Erfordernissen der Praxis und des 
internationalen Arbeitsmarktes.  

(2) Auf Basis des vermittelten Economic Research und Data Analytics setzen sich die 
Studierenden mit einem Projekt und der daran anschliessenden Master-Thesis theoretisch, 
wissenschaftlich und praxisrelevant auseinander. 

(3) Die Absolventen sind qualifiziert, komplexe, multidisziplinäre Kontexte zu bewältigen und 
auf allen Managementebenen, in allen Branchen und Unternehmensgrössen 
verantwortungsvoll zu kommunizieren und zu agieren (siehe MScBA- 
Abgangskompetenzen).  

 
 

Art. 3 Studienabschluss 

Absolventen des Master-Studienganges Business Administration erhalten den 
eidgenössisch geschützten Titel „Master of Science SUPSI in Business Administration“ 
(Je nach absolvierter Vertiefungsrichtung erhalten sie den Titelzusatz: mit Vertiefung / 

with Major in „Innovation Management“ oder „Sustainability and Circular Innovation). 

(1) Der Titel wird von der Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
(SUPSI) verliehen, an die die Fernfachhochschule Schweiz angegliedert ist. 

(2) Absolventen erhalten ein Diplom sowie ein Diploma Supplement. 

 
 

Art. 4 Curriculum 

(1) Das Curriculum des Master-Studienganges Business Administration wird von 
der Studiengangsleitung vorgegeben. 

(2) Eine Kombination beider Vertiefungen, Innovation Management und 
Sustainability and Circular Innovation, ist möglich (Wahl von Modulen oder 
Modulbereichen). Um die jeweilige Vertiefung ausgewiesen zu bekommen 
müssen mind. 30 ECTS (plus Master-Thesis) in der jeweiligen Vertiefung 
erworben werden. 
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(3) Die Studierenden werden zum Verfassen der schriftlichen Master-Arbeit zugelassen, wenn 
Sie mindestens  51 ECTS-Credits erfolgreich absolviert haben. 

(4) Das Curriculum wird laufend neuen Erkenntnissen angepasst. 

 
 
 

Art. 5 Module 

(1) In der Regel werden die Module innerhalb eines Semesters abgeschlossen.  

(2) Es besteht die Möglichkeit, unter Berücksichtigung des Art. 5 der Rahmenordnung, die Modulanzahl 
pro Semester anzupassen (Modell F). 

(3) Für jedes Modul wird die Leistung der Studierenden separat bewertet und ausgewiesen. 

(4) Die ECTS-Credits werden für ein Modul nur dann vergeben, wenn die Modulleistung 
insgesamt als mindestens ausreichend bewertet worden ist. 

(5) Nicht bestandene Modul(-teil)-prüfungen können maximal ein weiteres Mal erbracht werden. 
Dies geschieht gemäss den Bedingungen, die im Studienplan (Curriculum, Modulplan und 
Onlinekurs auf der Lernplattform) in dieser Studienordnung festgehalten sind. Sind diese 
Möglichkeiten ausgeschöpft, wird der Studierende vom Studium ausgeschlossen. Die 
entsprechenden Nachprüfungstermine werden vorgegeben. Die Leistungserbringung durch 
den Studierenden hat innerhalb der folgenden zwei Semester zu erfolgen. 

(6) Bei Projektmodulen, Semesterarbeiten und in der Master-Thesis kann als 
Leistungsbewertung ein FX vergeben werden, was eine Nachbesserung der Arbeit nach sich 
zieht. Die Modalitäten sind in den separaten Richtlinien festgelegt.  

(7) Die Master-Thesis kann nur einmal wiederholt werden. Die Modalitäten der Master-
Thesis sind in separaten Richtlinien festgelegt. 

(8) Die Vorkenntnisse, die zu entwickelnden Kompetenzen, die Lehrmittel, die Lerninhalte, der 
Arbeitsaufwand bzw. die Aufteilung des Studiums in Selbst-, Online- und Präsenzstudium, der 
Leistungsnachweis (Art, Dauer und Zeitpunkt der Prüfung(en), Prüfungsinhalt, zugelassene 
Hilfsmittel und Zusammensetzung der Modulnote im Fall von mehreren Prüfungen pro Modul) 
sowie die zu erzielenden ECTS-Credits werden im Modulplan verbindlich ausgewiesen. 

 
(9) Der Modulinhalt wird laufend aktualisiert. Die Änderungen werden in entsprechend 

überarbeiteten Modulplänen festgehalten. Im Falle der Wiederholung einer Modul(-teil)-prüfung 
besteht nach dem ersten regulären Nachprüfungstermin die Möglichkeit, dass die 
entsprechende Prüfung auf einem überarbeiteten Modulplan basiert. 

 
 
 

Art. 6 Inkrafttreten 

Diese Studienordnung tritt zum 1. April 2024 in Kraft. 

 

 
FERNFACHHOCHSCHULE SCHWEIZ 

 

 
 

Ute Eisenkolb  

Studiengangsleiterin  

 

Brig, den 1. April 2024 


